Verfahrensregelung

für die Durchführung der Gleichwertigkeitsprüfung der im Ausland absolvierten DH-Ausbildung oder einer vergleichbaren Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene

vom 11. September 2002

Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ihre DH-Ausbildung oder eine vergleichbare Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene erfolg-reich absolviert haben, erhalten auf Antrag von der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg die Anerkennung nach der Fortbildungsordnung für Dentalhygieni-kerinnen und Dentalhygieniker der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg, wenn diese ausländischen Ausbildung der DH-Fortbildungsordnung der Landeszahn-ärztekammer Baden-Württemberg gleichwertig ist.

Voraussetzung für die Anerkennung einer abgeschlossenen ausländischen DH-Ausbildung oder einer vergleichbaren Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene ist, dass eine abgeschlossene Ausbildung als Zahnarzthelferin/Zahn-medizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizinischer Fachangestell-ter vorliegt und durch Helferinnenbrief einer Zahnärztekammer im Bundesgebiet nachgewiesen wird.

I.

Allgemeine Vorschriften

1.

Berufsausübung

Die Anerkennung einer ausländischen DH-Ausbildung oder einer vergleichbaren Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene kann nur erfolgen, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller in Baden-Württemberg den Beruf als Zahnarzt-helferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizinischer Fachangestellter ausübt. 

2.

Antrag 

Der Antrag auf Anerkennung einer ausländischen DH-Ausbildung oder einer ver-gleichbaren Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene ist bei der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg einzureichen. 

Der Antrag hat schriftlich nach den von der Landeszahnärztekammer Baden-Würt-temberg bestimmten Anmeldefristen und -formularen zu erfolgen. Die erforderlichen Unterlagen sind dem Antrag beizufügen.

3.

Einreichung der Unterlagen

Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat folgende Unterlagen als Zulassungsvor-aussetzung für die Gleichwertigkeitsüberprüfung einzureichen:

1.
den Helferinnenbrief/das Abschlusszeugnis einer Zahnärztekammer im Bundes-gebiet für den erfolgreichen Abschluss als Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizinischer Fachangestellter, im Orginal oder in beglaubigter Form,

2.
die Ausbildungsinhalte und -dauer der ausländischen Ausbildung zur Dentalhy-gienikerin oder zum Dentalhygieniker oder der vergleichbaren Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene,

3. 
die Prüfungsinhalte der ausländischen Abschlussprüfung zur Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygieniker oder der vergleichbaren Abschlussprüfung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene,

4.
die ausländische DH-Urkunde oder die Urkunde über einen vergleichbaren Ab-schluss auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene,

5.
einen Lebenslauf mit beruflichem Werdegang und

6.
den Tätigkeitsnachweis für eine Berufsausübung als Zahnarzthelferin/Zahnmedi-zinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedinischer Fachangestellter in Baden-Württemberg.

Die unter Ziffer 2., 3. und 4. genannten Unterlagen sind in beglaubigter Form und deutscher Übersetzung vorzulegen.

II.

DH mit ausländischer Ausbildung bzw. einer vergleichbaren Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene mit Abschluss als Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedinischer Fachangestellter

1.

Voraussetzung für die Anerkennung

Besitzt die Antragstellerin oder der Antragsteller neben der ausländischen DH-Ausbil-dung, oder der vergleichbaren Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygie-ne, zusätzlich einen Abschluss als Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachange-stellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizinischer Fachangestellter einer Zahnärztekam-mer im Bundesgebiet, so ist im Rahmen der Überprüfung festzustellen, ob der Aus-bildungsstand der Antragstellerin oder des Antragstellers den Anforderungen nach der DH-Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg gleichwertig ist.

2. 

Durchführung der Gleichwertigkeitsüberprüfung

ausländischer Ausbildungen

Für die Durchführung der Gleichwertigkeitsüberprüfung gelten die Vorschriften der DH-Prü​fungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg vom 11. Dezember 1993 analog, soweit in dieser Verfahrensregelung nichts anderes bestimmt ist.

3.

Prüfungsgegenstand

Durch die Überprüfung ist der Ausbildungsstand der ausländischen DH-Ausbildung oder einer dieser vergleichbaren Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mund-hygiene auf der Grundlage der Anforderungen nach der DH-Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg vom 11. Dezember 1993 festzu-stellen. Dabei soll ermittelt werden, ob der Ausbildungsstand der Antragstellerin oder des Antragstellers, den Anforderungen der DH-Fortbildungsordnung der Landes-zahnärztekammer Baden-Württemberg entspricht.

4.

Gliederung und Dauer der Gleichwertigkeitsüberprüfung

Die Gleichwertigkeitsüberprüfung gliedert sich in einen praktischen und einen münd-lichen Teil.

Die Prüfungsteile haben je eine Gesamtdauer bis zu einer (1) Stunde.

5.

Inhalt der Prüfung

Die praktische Prüfung umfasst den Nachweis der praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten am Patienten/Phantom.

Die mündliche Prüfung beinhaltet ein Prüfgespräch zu Themenbereichen der gesam-ten Fachkunde mit Schwerpunkt auf § 7 der DH-Fortbildungsordnung der Landes-zahnärztekammer Baden-Württemberg.

6.

Prüfungsausschuss

Die Gleichwertigkeitsüberprüfung nach II. Nr. 2 wird vom Prüfungsausschuss der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg durchgeführt, der für die Abnahme der Abschlussprüfung für die berufliche Fortbildung von Zahnarzthelferinnen/Zahn-medizinischen Fachangestellten oder Zahnarzthelfern/Zahnmedinischen Fachange-stellten zur Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygienikern nach der DH-Prüfungs-ordnung der LZK Baden-Württemberg zuständig ist.

7.

Prüfungstermine

Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg bestimmt im Einvernehmen mit den Fortbildungseinrichtungen der Landeszahnärztekammer, bei denen die Überprü-fungen stattfinden sollen, die Termine für die Gleichwertigkeitsüberprüfungen.

Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg gibt diese Termine im Zahnärzte-blatt Baden-Württemberg rechtzeitig vorher bekannt.

8.

Urkunde

Wird die im Ausland erworbene DH-Ausbildung oder die vergleichbare Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene, nach der DH-Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg als gleichwertig erachtet, und hat die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer die Prüfung bestanden, erhält die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer die DH-Urkunde der Landeszahn-ärztekammer Baden-Württemberg.

Auf der Rückseite der Urkunde werden die in § 7 der DH-Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg enthaltenen Fortbildungsinhalte sowie der Hinweis angegeben, dass sich die Tätigkeit als Dentalhygienikerin oder Dental-hygieniker auf die in § 7 der DH-Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg enthaltenen Inhalte beschränkt und weitergehende im Ausland erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten nicht ausgeübt werden dürfen. 
III.

DH mit ausländischer Ausbildung bzw. einer vergleichbaren

Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene ohne Abschluss als Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedinischer Fachangestellter

1.

Voraussetzung für die Anerkennung

Besitzt die Antragstellerin oder der Antragsteller neben der ausländischen DH-Ausbil-dung, oder der vergleichbaren Ausbildung auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhy-giene, keinen Abschluss als Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizinischer Fachangestellter einer Zahnärztekammer im Bundesgebiet, so hat die Antragstellerin oder der Antragsteller, vor der Gleichwertig-keitsüberprüfung der ausländischen Ausbildung, zunächst den erfolgreichen Ab-schluss als Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/ Zahnmedizinischer Fachangestellter nachzuweisen. 

2.

Abschlussprüfung als Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizinischer Fachangestellter

Die Antragstellerin oder der Antragsteller, die keinen Abschluss als Zahnarzthelferin/ Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizinischer Fachan-gestellter besitzen, haben die Möglichkeit, nach Maßgabe des § 40 Abs. 2 BBiG i. V. m. § 9 Abs. 2 der Prüfungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Würt-temberg für die Durchführung der Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf "Zahn-arzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizini-scher Fachangestellter", die Abschlussprüfung für Zahnarzthelferinnen/Zahnmedizini-sche Fachangestellte und Zahnarzthelfer/ Zahnmedizinischer Fachangestellter, vor der DH-Gleichwertigkeitsüberprüfung, nachzuholen, wenn nachgewiesen wird, dass sie bzw. er mindestens das Zweifache der Ausbildungszeit, die für den Ausbildungs-beruf "Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahn-medizinischer Fachangestellter" vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist.

3.

Durchführung der Abschlussprüfung 

als Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizinischer Fachangstellter

Für die Durchführung der Abschlussprüfung gelten die Vorschriften der Prüfungsord-nung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für die Durchführung der Ab-schlussprüfung im Ausbildungsberuf "Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachange-stellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizinischer Fachangestellter", soweit in dieser Verfahrensregelung nichts anderes bestimmt ist.

4.

Gliederung der Prüfung

Die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf "Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizinischer Fachangestellter" besteht aus einem schriftlichen und einem mündlich/praktischen Teil und wird bei der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg durchgeführt.

5.

Inhalt der Prüfung

Der schriftliche Teil der Abschlussprüfung umfasst die schriftliche Prüfung in den Prüfungsfächern:

-
Fachbereich Zahnmedizin A (Spezielle Fachkunde) inkl. Röntgenfragenkatalog und 

- 
Abrechnungswesen, insbesondere der Parodontologie und Prophylaxe.

Der mündlich/praktische Teil der Abschlussprüfung umfasst insbesondere folgende Gebiete:

-
Patientenbetreuung

-
Behandlungsablauf und Instrumenteneinsatz

-
Prophylaxemaßnahmen

6.

Prüfungsausschuss

Die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf "Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnarzthelfer/Zahnmedizinischer Fachangestellter" nach III. Nr. 2 wird vom Prüfungsausschuss der Landeszahnärztekammer Baden-Württem-berg durchgeführt, der für die Abnahme der Abschlussprüfung für die berufliche Fort-bildung von Zahnarzthelferinnen/Zahnmedizinischen Fachangestellten oder Zahn-arzthelfern/Zahnmedizinischen Fachangestellten zur Dentalhygienikerin oder zum Dentalhygieniker nach der DH-Prüfungsordnung der Landeszahnärztekammer Ba-den-Württemberg zuständig ist.

7. 

Helferinnenbrief/Abschlusszeugnis

Mit Bestehen der Abschlussprüfung erhält die Antragstellerin oder der Antragsteller den Helferinnenbrief/ das Abschlusszeugnis der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg.

8.

Durchführung der Gleichwertigkeitsüberprüfung

Für die Durchführung der Gleichwertigkeitsüberprüfung ausländischer Ausbildungen, die im Anschluss an den Erhalt des Helferinnenbriefs/des Abschlusszeugnisses durchgeführt werden kann, gelten die Bestimmungen II. Ziff. 2. bis 8. entsprechend.

IV.

Schlussbestimmungen
1.

Gebühren für die Gleichwertigkeitsüberprüfung

Für die Gleichwertigkeitsüberprüfung ausländischer DH-Ausbildungen oder ver-gleichbarer Ausbildungen auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene, wird gemäß § 6 der Gebührenordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg eine Gebühr erhoben.

Die Gebühr beträgt für die Gleichwertigkeitsüberprüfung nach II.
          EUR 75,-- 

und

für die Überprüfung nach III.




 
          EUR 100,--.

Für den Fall einer kompletten Wiederholungsprüfung werden dieselben Gebühren erhoben. Für den Fall einer Teilwiederholung ermäßigen sich die Gebühren um die Hälfte.

Die Gebühr ist von der Antragstellerin oder dem Antragsteller bei der Anmeldung zu entrichten.

2.

Wiederholung

Eine nicht bestandene Überprüfung nach II. oder III. dieser Verfahrensreglung kann zweimal wiederholt werden. Die Überprüfung kann frühestens zum nächsten Prü-fungstermin wiederholt werden. 

Besteht eine Prüfungsteilnehmerin oder ein Prüfungsteilnehmer nur einen Prüfungs-teil nicht, so ist auf Antrag der Prüfungsteilnehmerin oder des Prüfungsteilnehmers von der Wiederholungsprüfung bestandener Prüfungsteile abzusehen. Über den An-trag entscheidet der Prüfungsausschuss.

Die Vorschriften dieser Verfahrensregelung gelten für die Wiederholungsprüfung ent-sprechend.

3.

Bekanntgabe

Die für die Gleichwertigkeitsüberprüfung ausländischer DH-Ausbildungen oder ver-gleichbarer Ausbildungen auf dem Gebiet der Zahn- und Mundhygiene maßgebliche Verfahrensregelung wird gemäß § 40 der Satzung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg im Zahnärzteblatt Baden-Württemberg bekanntgemacht.
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